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 GÖD/ZA-Info Nr. 1 Linz, 31. August 2018 

 Schuljahr 2018/2019 ZA-Zl. 532/1210-2018 

 GÖD-Zl. 98/170-2018 
 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
 
 

1. Erfolgreicher Schulstart 

Das Schuljahr 2018/2019 ist da und wir hoffen, ihr habt die Ferien genossen und könnt jetzt 

mit neuer Energie in das Schuljahr starten. 

 

2. Pendlerpauschale, Pendlerrechner, Fahrtkostenzuschuss 

In diesem Schuljahr ändern sich für einige Kolleginnen und Kollegen die Fahrtstrecke 

zwischen Wohnort und Dienstort. Daher informieren wir euch wieder einmal über den 

Fahrtkostenzuschuss und Pendlerrechner. 

 

Im Falle einer Änderung der Anspruchsvoraussetzungen (z. B. Änderung Dienstort oder 

Wohnadresse bzw. Beschäftigungsausmaß) ist ein aktualisierter Ausdruck der 

persönlichen Pendlerrechnerabfrage an den Dienstgeber im Dienstweg zu übermitteln. 

Anspruch auf Fahrkostenzuschuss haben all jene, die das sogenannte Pendlerpauschale 

(§ 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder EStG) beantragt haben. 

 

Der Pendlerrechner wird auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen 

bereitgestellt. 

Der Fahrtkostenzuschuss wird nur gewährt, wenn der Ausdruck der persönlichen 

Pendlerrechnerabfrage beim Dienstgeber abgegeben wurde. 

Details dazu sind auf der ZA-Homepage abrufbar. 

 
 
Freundliche Grüße 
 

Zentralausschuss und Gewerkschaft 
der Berufsschullehrer/innen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vorsitzende Judith Roth eh. 
Vorsitzende-Stv. Andreas Mascher eh. 

https://pendlerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner/
http://www.za-berufsschule.at/content/service/gehalt---entlohnung---verguetung/

